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Gewalt gegenüber Mitarbeitenden im 
Betreuungsalltag und ihre Prävention 
aus Sicht der Interessenvertretung

von Christian Janßen

Das Thema Gewalt in der Begleitung 
von Menschen und gegenüber Mitarbei-
tenden in sozialen Einrichtungen ist ein 
Aspekt psychosozialer Belastungen, 
der eine zunehmende Bedeutung ge-
winnt. In manchen Einrichtungen und 
Diensten hat er bereits einen Anteil von 
30 % an allen Arbeitsunfällen erreicht 
(Anteil der Unfallanzeigen an die Be-
rufsgenossenschaft). Aus der zuneh-
men den Bedeutung ergibt sich ein 
Handlungsauftrag für Geschäftsführun-
gen wie auch für die betriebliche Inter-
essenvertretung. Für die Geschäftsfüh-
rung ist er z. B. im Arbeitsschutzgesetz 
mit dem gesetzlichen Auftrag zur Redu-
zierung von Gefährdungen durch psy-
chosoziale Belastungen wie z. B. Ge-
waltvorfälle zu fi nden. 

Gewalt umfasst verschiedene Hand-
lungsebenen: In diesem Artikel soll das 
Thema Fremdbestimmung und Gewalt 
gegen Betreute nur gestreift und auch 
Mobbing und andere Formen von Ge-
walt zwischen Mitarbeitenden nur kurz 
erwähnt werden. Hier soll es um die 
Gewaltausübung Betreuter gegenüber 
Mitarbeitenden gehen. Aus den Erfah-
rungen der Mitarbeitendenvertetung 
(MAV) eines großen diakonischen Un-
ternehmens mit der Zunahme insbeson-
dere schwerer Gewaltvorfälle in der Be-
treuungsarbeit soll der folgende Text 
die Schlussfolgerungen zusammenfas-
sen, deren Ziel in einer Vereinbarung 
mit der Geschäftsführung zur Präven-
tion von Gewalt mündete. Es geht also 
um innerbetriebliche Handlungsmög-
lichkeiten aus Sicht der Interessenver-
tretung. Dazu wird es notwendig sein, 
auf vorhandene Gesetzesvorlagen und 
Verordnungen zu verweisen. Denn Ar-

beitgeber in Deutschland setzen Ar-
beitsschutzregelungen erfahrungsge-
mäß nicht ausreichend um, wenn es um 
psychosoziale Gefährdungen geht. Nur 
33 % der Unternehmen führen nach 
 einer Betriebsrätebefragung der IG Me-
tall Gefährdungsbeurteilungen zur psy-
chosozialen Belastung durch (Redak-
tion Gute Arbeit, 2009). Darauf auf-
merksam zu machen, ist Aufgabe der 
Interessenvertretung.

Gewalt kann in diesem Zusammenhang 
z. B. folgendermaßen defi niert werden: 
„Gewalt ist eine Einwirkung auf einen 
anderen Menschen oder ein bedrohlich 
erlebter Akt, der sich aktiv verbal oder 
handgreifl ich gegen Personen und/oder 
Sachen richtet“ (Janßen, 2016b). 

Gewalt ist ein vielschichtiges Phäno-
men: Sie spiegelt fast immer die zwi-
schenmenschliche Beziehung wider, sie 
hat immer Auswirkungen auf alle Betei-
ligten. Dabei sind entscheidend nicht 
nur das Ausmaß einer erkennbaren 
Schädigung, sondern auch das Bedro-
hungsgefühl, der Nötigungsdruck und 
die empfundene Angst sowie die erlebte 
Hilfl osigkeit und die Veränderung des 
Milieus. Gewalt weist immer eine Ent-
wicklung im Vorfeld auf und verändert 
die Arbeit und Betreuung. 

Im Alltag von Pfl ege und Betreuung in 
der Behindertenhilfe und Psychiatrie 
kann Gewalt verschiedene Ursachen 
haben. Sie kann durch Klientinnen und 
Klienten gegen Mitarbeitende ausgeübt 
werden oder – auch in Form von Fremd-
bestimmung – durch Beschäftigte der 
Einrichtungen und Dienste. Sie kann 
auch innerhalb der beiden Gruppen 

(Mitarbeitende oder KlientInnen) aus-
geübt werden. 

Gewalt, die von Klientinnen und Klien-
ten gegen Mitarbeitende in deren Be-
gleitungsarbeit gerichtet ist, kommt in 
allen Arbeitszusammenhängen der sta-
tionären und ambulanten Arbeit vor. Ein 
gewalttätiges Klima im Gruppenalltag 
hat häufi g Folgen, die nicht auf den ers-
ten Blick zu erkennen sind, wie z. B. 
häu fi geres/längeres Fehlen von Mitar-
beitenden, Sinken der Arbeitszufrieden-
heit und Arbeitsfreude, Rückgang des 
Engagements sowie steigende Kosten 
(z. B. für Lohnfortzahlung, Ersatzkräfte 
und deren Einarbeitungszeit etc.) oder 
Qualitätseinbußen. Dabei sind verschie-
de ne Ebenen von Gewalt zu unterschei-
den:

Persönliche Ebene. Persönliche Ge-
walt ist die direkteste Form der Gewalt, 
die sich von Einzelpersonen oder Grup-
pen auf Dritte oder Gegenstände richtet. 
Diese umfasst z. B. Körperverletzungen 
(d. h. die Verletzung der körperlichen 
Unversehrtheit wie Schlagen, Festhal-
ten, kalt duschen, die Gabe von Medi-
kamenten ohne ärztliche Verordnung 
oder von Bedarfsmedikation ohne Not-
fall) oder psychische Gewalt, die sich 
auf die psychische Integrität einer Per-
son richtet (wie Ignorieren, Schweigen, 
Beleidigung, Spott, Drohung und Ein-
schüchterung, Vernachlässigung).

Unter sexualisierter Gewalt versteht sexualisierter Gewalt versteht sexualisierter Gewalt
man sexuell gefärbte Verhaltensweisen 
häufi g gegenüber Frauen, die die per-
sönliche Grenze überschreiten und als 
unangenehm, herabwürdigend und se-
xuell belästigend empfunden werden.
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Pädagogische und therapeutische Maß-
nahmen können ebenfalls „gewalttätig“ 
wirken (z. B. das unfl exible Durchsetzen 
von Regeln oder die unrefl ektierte Ver-
wendung unangenehmer bzw. der Ent-
zug angenehmer Reize (wie die Strei-
chung einer Freizeitaktivität), Therapeu-
tisierung ohne klare Begründung oder 
die Verwendung von auf Gewalt und 
Zwang beruhender Methoden (z. B. Fest-
hal tetherapie). Auch Mobbinghand lun-
gen sind auf der persönlichen Ebene 
wirksam.

Institutionelle Ebene. Unter „„legali-
sierter“ Gewalt in Einrichtungen und 
Diensten können z. B. Fixierungen oder 
das Einschließen auf der Basis gericht-
licher Entscheidungen verstanden wer-
den. Menschen, die in Heimen leben, 
sind darüber hinaus in besonderem 
Maße von Fremdbestimmung betroffen. 
Institutionelle Gewalt kann sich auch 
durch Rahmenbedingungen, sogenann-
te Sachzwänge oder durch Personalin-
teressen ausdrücken, die die Lebensge-
staltung der begleiteten Menschen ein-
schränken. Sie spiegeln damit die 
grundlegende Tatsache von Macht und 
Abhängigkeit in der Betreuung wider.

Gesellschaftlich-kulturelle Ebene. Mit 
dieser Ebene sind die Auswirkungen ge-
sellschaftspolitischer Entscheidungen 
und Entwicklungen gemeint. Hier sind 
z. B. die Folgen langjähriger Heimauf-
enthalte zu nennen ebenso wie andere 
gesellschaftliche Aussonderungsprozes-
se außerhalb der Heimbetreuung (viel-
fältige Ab- und Ausgrenzungen, Klagen 
gegen behinderte Menschen in der 
Nachbarschaft o. ä.). Die inzwischen 
jahrzehntelange Verschlechterung der 
Refi nanzierungsbedingungen ist eben-
falls im gesellschaftlichen Zusammen-
hang zu nennen. Die hiermit verbunde-
ne Reduzierung der Personalschlüssel 
hat aktuell reale, nicht mehr zu überse-
hende Folgen für die Menschen, die Be-
treuung erhalten wie auch für die, die 
sie ausführen (vgl. Janßen, 2016a). 

Einen gesonderten Aspekt der Gewalt 
von Mitarbeitenden gegenüber Kolle-
ginnen und Kollegen, der bereits auf der 
persönlichen Ebene erwähnt wurde – 

der aber auch auf den beiden anderen 
Ebenen bewertet werden muss – betrifft 
das Thema Mobbing, wie auch Diskri-
minierung insbesondere von Frauen so-
wie Kolleginnen und Kollegen mit aus-
ländischen Wurzeln und sexuelle Beläs-
tigung.

Die Gründe für die Zunahme von Ge-
walt gegen Mitarbeitende sind vielfäl-
tig, individuell wie institutionell. Die 
Verschärfung der Refi nanzierungsbe-
dingungen in den Einrichtungen und 
Diensten (d. h. die gesellschaftliche 
Ebene) ist jedoch ein Faktor aktueller 
Entwicklungen, der häufi g unterschätzt 
wird und daher kurz ausgeführt werden 
soll. In den letzten zwanzig Jahren wur-
de realen Kostensteigerungen insbeson-
dere beim Personal kostenträgerseitig 
mit einer unzureichenden Deckelung 
begegnet. Ausgelöst durch eine neolibe-
rale Steuerpolitik des Bundes hat sich 
die fi nanzielle Situation der Länder und 
Kommunen seitdem verschärft. Viele 
Städte und Gemeinden stehen heute un-
ter der Kontrolle von Kostensicherungs-
konzepten aufsichtführender Behörden. 
Der Anteil der Eingliederungshilfe an 
kommunalen Ausgaben und die angeb-
liche Explosion ihrer Kosten lassen 
Einsparaktivitäten politisch weiten Be-
gründungsspielraum und innerhalb die-
ses Rahmens nur schwerlich alternative 
Konzepte zu (Janßen, 2015b).

Außerdem werden sozialpolitisch rich-
tige Maßgaben wie die Priorität einer 
ambulanten vor der stationären Betreu-
ung in Deutschland kostenträgerseitig 
– also staatlich bzw. letztlich gesell-
schaftlich – als Maßnahmen zur „Kos-
tendämpfung“ der angeblich kostspieli-
geren stationären Eingliederungshilfe 
genutzt.

Hiermit sind verschiedene Aspekte ver-
bunden (vgl. BGW, 2015):
• Die Personaleinsparungen haben so-

wohl eine Arbeitsverdichtung in den 
Einrichtungen zur Folge wie auch 
einen größeren Anteil von Beschäf-
tigten alleine im Dienst,

• Heime hatten bis vor einigen Jahren 
häufi g – immer wieder kritisiert – 
eine Größenordnung von 60 Plätzen 

und mehr. Heute bewilligte Einrich-
tungen sind mit max. 24 Plätzen 
deutlich kleiner konzipiert. Diese 
sozialpolitisch notwendige Entwick-
lung hat aber auch zur Folge, dass 
im Notfall kaum Kolleginnen aus 
Nachbargruppen zur Stelle sind – 
auch in Notsituationen ist die Mitar-
beiterin auf sich allein gestellt.

• Die für die Gesellschaft (den Staat, 
den Kostenträger) oft vermeintlich 
kostengünstige Situation einer For-
cierung ambulanter Betreuung hat 
darüber hinaus die gewünschte – 
und unter pädagogischen Aspekten 
ebenfalls sinnvolle Folge, dass Men-
schen mit leichten Behinderungen 
und Störungen aus der stationären in 
die ambulante Begleitung wechseln. 
Stationär bleibt dann jedoch „Der 
harte Kern“ (Bradl, 1993) zurück, 
eine Folge, auf die schon früh von 
Fachleuten hingewiesen wurde 
(z. B. auch Jantzen, 1990).

• In Verbindung mit der Beobachtung, 
dass die Menschen, die heute in sta-
ti onäre Betreuung aufgenommen 
werden, deutlich schwerere Störun-
gen oder komplexe Behinderungen 
und damit einen größerem Unterstüt-
zungsbedarf haben als früher, hat die-
se Entwicklung eine Verschärfung 
der Versorgungssituation in stationä-
ren Einrichtungen zur Folge.

Gewalt im Betreuungsalltag 

Die Auswirkungen von Gewalt sind 
nicht immer direkt sichtbar. Gewalt 
durch Klientinnen und Klienten ist hin-
sichtlich ihrer Folgen für betroffene 
Mitarbeitende und das Team individuell 
und subjektiv zu bewerten, d. h. was die 
eine Kollegin nicht belastet, bewertet 
ein anderer als gegen sich gerichtete 
Gewalt. Gewalt hat jedoch immer auch 
Auswirkungen auf das Team und die 
Wohngruppe/Station.

Sinnvoll für eine Beurteilung der Ge-
waltausübung durch Klientinnen und 
Klienten ist die Unterscheidung zwi-
schen angedrohter und angewandter 
Gewalt:
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• Die Androhung von Schlägen oder 
ähnliche Aktivitäten, die Kollegin-
nen oder Kollegen als verbalen oder 
nonverbalen Angriff gegen ihre kör-
perliche und/oder seelische Unver-
sehrtheit auffassen, kann als ange-
drohte Gewalt bezeichnet werden.

• Angewandte körperliche Kraft ge-
gen Personen und/oder Sachen (z. B. 
Schläge, das Angespuckt-Werden, 
Zerstörung von Mobiliar) wird da-
gegen als „angewandte Gewalt“ de-
fi niert, ebenso Nötigung oder die 
Verletzung der seelischen Unver-
sehrtheit (z. B. durch Telefonterror/
Stalking, Mobbing oder Verunglimp-
fung in sozialen Netzwerken etc.).

Berücksichtigt werden sollte auch, dass 
Gewalt in sexualisierter Form ange-
droht oder angewendet werden kann 
(z. B. herabsetzendes, anzügliches Re-
den über körperliche Merkmale, Ausse-
hen, Kleidung, nicht-erwünschte Nähe, 
„auf den Leib rücken“ etc.). Für Mitar-
beitende kann es schwer sein, mit Angst 
vor Bedrohung, Schlägen oder sexuali-
sierter Gewalt durch Klientinnen und 
Klienten umzugehen.

Die Gewaltausübung durch Klientinnen 
und Klienten ist abhängig von persön-
lichen Faktoren wie auch vom Grad ei-
ner psychischen oder geistigen Behin-
derung. Beispiele zeitlich befristeter Ur-
sachen sind Impulsdurchbrüche, psycho-
tische Zustände oder auch medizinische 
Intoxikation bzw. fehlende Medikation. 
In diesem Zusammenhang sind auch die 
oben genannten institutionellen Aspek-
te unter dem Stichwort Fremdbestim-
mung im Betreuungsalltag insbesonde-
re durch Einschränkungen des Hand-
lungs- und freien Bewegungsspielraumes 
der KlientInnen bedeutsam, die das Ge-
waltpotenzial in Einrichtungen und 
Diensten beeinfl ussen. 

Gewalterfahrungen ausgehend von den 
begleiteten Menschen sind Mitarbeiter 
ebenso ausgesetzt wie Mitarbeiterin-
nen, wobei Frauen häufi ger betroffen 
sind, dies allein auf der Grundlage, dass 
mindestens zwei von drei Beschäftigten 
in Pfl ege, Betreuung und Begleitung 
weiblich sind (Janßen, 2015a). Darüber 

hinaus sind die wenigen Männer eher in 
Leitungspositionen anzutreffen – und 
Frauen in der Basisarbeit. Auch sind 
ihre Qualifi kation und der ausgefüllte 
Stellenanteil häufi g geringer als bei 
Männern. Bei diesen wird ihr Einkom-
men häufi ger als Familieneinkommen 
benötigt bzw. bei Einstellungsverhand-
lungen vermutet. Auch wenn dieser 
gender bias z. T. auf Vorurteilen hin-
sichtlich tradierter Geschlechterrollen 
beruht, ist er bei der Besetzung von 
Stel len(-anteilen) und Befristungen in 
den Einrichtungen wirksam. Geschlech-
terrollen und Geschlechterbilder im Ar-
beitsalltag spielen aber auch in der kon-
kreten Betreuungsarbeit eine häufi g 
ver nachlässigte Rolle (Nielbrock & 
Gümbel, 2013). Diese entfalten ihre 
Wirkung, indem z. B. eine Mitarbeiterin 
als schwach und nicht durchsetzungsfä-
hig oder ohne formelle Macht wahrge-
nommen wird (sie ist keine Hauslei-
tung). Geschlechterrollen wirken je-
doch auch aufseiten der Mitarbeitenden, 
was sich ggf. in einem fehlenden offe-
nen Teamklima widerspiegelt, denn 
Frauen und Männer gehen unterschied-
lich mit demselben Thema um.

Maßnahmen im Zusammenhang 
mit Gewalt im Betreuungsalltag

Folgende Maßnahmen unterstützen in-
haltlich-fachlich ein professionelles 
Handeln bei Gewalt in Einrichtungen 
und Diensten der Pfl ege und Beglei-
tung. Sie können durch eine Vereinba-
rung zwischen Geschäftsführung und 
Mitarbeitendenvertetung (MAV) ge-
stärkt werden.

Vorbeugung von Gewalt: Was 
können wir vorher tun? 

Alle im Folgenden genannten Maßnah-
men dienen dazu, die Entstehung von 
Gewalt zu verhindern:
• Kontinuität und Verlässlichkeit in 

der Beziehungsarbeit schaffen und 
aufrechterhalten,

• gewaltfördernde Tagesstruktur und 
Rahmenbedingungen soweit mög-
lich ändern,

• im Vorfeld in einem Teamgespräch 
festlegen, was im Notfall zu tun ist,

• aus vorliegenden Erfahrungen ler-
nen: Alarmzeichen erkennen lernen,

• „bewährte Umgangsweisen“ für 
jede/n BewohnerIn zusammenstel-
len,

• Personen einschalten, die einen gu-
ten Kontakt haben,

• Hilfe Dritter im Bedarfsfall abspre-
chen,

• laut, einfach und ruhig sprechen,
• klare Grenzsetzung: „bis hierher 

und nicht weiter“ und mögliche 
Konsequenzen aufzeigen,

• eigene Angst nicht verstecken, son-
dern dem/der BewohnerIn mitteilen 
und bitten, das Verhalten aufzuge-
ben, weil es Angst auslöst,

• Refl exion der KollegInnen über den 
eigenen Umgang mit Gewalt.

Was kann ich tun beim Auftreten von 
Gewalt?

Die Konfrontation mit Gewalt durch 
Klientinnen und Klienten wird unter-
schiedliche Impulse und Gefühle bei 
Mitarbeitenden auslösen. Folgende 
Hin weise zum Vorgehen in Gewaltsitu-
ationen kommen von den Unfallversi-
cherungen (Bundesverband der Unfall-
kassen, 2006). Diese Hinweise unter-
stützen die Handlungskompetenzen der 
konkret Betroffenen:
• Sicherheitsdistanz (körperlich und 

emotional) zum Klienten/ zur Klien-
tin wahren,

• wenn zumutbar andere bedrohte 
Menschen im Rahmen der Fürsorge 
in Sicherheit bringen,

• Verlassen der Situation zur eigenen 
Sicherheit durch Flucht,

• möglichst frühzeitig einen Notruf 
ab setzen,

• als letztes Mittel der Gefahrenab-
wehr, wenn möglich körperliche 
Abwehrtechniken anwenden. Dies 
setzt allerdings voraus, dass die/der 
Angegriffene dazu körperlich und 
technisch in der Lage ist.
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De-Eskalation: Was kann ich tun, 
um das Auftreten von Gewalt zu 
vermeiden bzw. zu reduzieren?

Droht eine Situation zu eskalieren, geht 
es um konkrete Reaktionsmöglichkei-
ten für Mitarbeitende, dieser zu begeg-
nen. Folgende Handlungsoptionen las-
sen sich dabei in Abhängigkeit der be-
teiligten Personen, der Situation und 
auch der Befi ndlichkeit der Mitarbei-
tenden beispielhaft nennen:
• früh einschreiten, Situation unter-

brechen,
• die Person ablenken (z. B. Zigarette, 

Kaffee, Themenwechsel: „Ach, 
hilfst Du mir mal?“),

• sie zum Reden bringen, Verständnis 
zeigen, Zuwendung geben, Kom-
promisse verhandeln,

• Raum und genügend Abstand las-
sen, die Person nicht unterdrücken, 
um ihr das Gefühl eines eigenen 
Handlungs- und Bewegungsspiel-
raums zu geben,

• den Ernst aus der Situation nehmen 
z. B. durch eine Kapitulation: „Du 
schaffst uns alle“,

• Umfeld beachten: andere zum Ver-
lassen des Raumes veranlassen,

• gefährliche Gegenstände entfernen,
• sich in die Situation der Bewohne-

rin/des Bewohners einfühlen, um sie 
in Worte zu kleiden,

• keine bedrohliche, sondern eine 
friedliche Körperhaltung zeigen,
a) körperlich: z. B. den Raum ver-

lassen oder den/die BewohnerIn 
aus dem Raum bringen,

b) psychisch: „Ich muss Gewalt 
nicht aushalten“, darf jedoch 
auch nicht aus dem Felde gehen.

Es gibt eine Reihe von Deeskalations-
trainings, die individuell oder teambe-
zogen Möglichkeiten zur Entspannung 
eskalierender Situationen vermitteln, 
wie z. B. KUGA und PUGA der BGW 
(Fuchs, 2001, BGW, 2007), PART 
(Smith, 1997) und Studio 3 (Smith, 
1997) oder Prodema (Peller, 2010). 
Diese Trainings bieten auch das Erler-
nen von Abwehrtechniken. Die rechtli-
che Grundlage von Reaktionen auf ei-
nen gewalttätigen Angriff besagt nach 
§ 227 BGB und § 32 StrGB, dass jede/r 

das Recht auf persönliche Notwehr in 
Anspruch nehmen kann, um „einen ge-
genwärtigen rechtswidrigen Angriff 
von sich oder einem anderen abzuwen-
den“. Das BGB erlaubt dabei eine den 
Verhältnissen angepasste Gewaltan-
wendung in einer Notwehrsituation. 
Hier geht es also darum, eine konkrete 
Schädigung von sich oder „Schutzbe-
fohlenen“ abzuwenden. Bei der Aufar-
beitung einer Notwehrsituation in der 
Einrichtung bzw. ggf. durch staatsan-
waltschaftliche Ermittlungen wird die 
Bewertung der Verhältnismäßigkeit ei-
ner Notwehrreaktion eine Rolle spielen.

Was ist nach dem Auftreten von 
Gewalt zu tun?

Für den Umgang nach Gewaltereignis-
sen sollten Eckpunkte verabredet wer-
den, wie z. B. die folgende, die zwi-
schen Geschäftsführung und MAV ei-
nes Diakonieunternehmens vereinbart 
worden sind:
1. Mitarbeitende haben grundsätzlich 

ein Recht auf Hilfe nach psychisch 
belastenden Gewaltereignissen.

2. Alle betroffenen Mitarbeitenden ha-
ben nach einem psychisch belasten-
den Gewaltereignis die Möglichkeit 
zu einem Gespräch mit einer Person 
ihrer Wahl. Darüber hinaus fi ndet 
eine Bearbeitung in Teamgesprä-
chen statt.

3. Für alle betroffenen Mitarbeitenden 
muss gewährleistet sein, dass sie 
kurzfristig aus der belastenden Situ-
ation entfernt werden (können).

4. Für alle Mitarbeitenden stehen in-
tern AnsprechpartnerInnen zur Koor-
dination sowie zur weiteren Betreu-
ung und Beratung zur Verfügung.

5. Es gibt ein Angebot der Berufsge-
nossenschaft Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspfl ege zur psychologi-
schen Fachberatung, das im Team 
bekannt gemacht und allen betroffe-
nen Mitarbeitenden angeraten wird 
(BGW, 2013).

6. Weitere externe Fachleute (z. B. 
Notfallseelsorge, Supervision) kön-
nen zugezogen werden.

Eine weitere Festlegung könnte lauten:

7. Der/die Betroffene ist von jeglicher 
Verantwortung und Betreuungsar-
beit gegenüber der gewaltausüben-
den Person zu entbinden, es sei 
denn, der/die Mitarbeitende wünscht 
diese Entbindung nach einem Ge-
spräch mit der Leitung ausdrücklich 
nicht. Dieses Gespräch sollte doku-
mentiert werden.

Die Nachbearbeitung von Gewalterfah-
rungen im Team ist ein Schritt, der so-
wohl der Verarbeitung wie auch gleich-
zeitig der Prävention dient. Im Rahmen 
eines Teamgespräches sollte mit den 
Mitarbeitenden eine Refl exion der Er-
eignisse durchgeführt werden. Darüber 
hinaus sollten fachlich fundierte Hand-
lungsstrategien für die Vermeidung zu-
künftiger gleichgelagerter Vorkomm-
nisse entwickelt werden. Für diese 
 Refl exionsarbeit bietet z. B. das SIVUS-
Konzept pragmatische und praxiser-
probte Instrumente (betrifft die soziale 
und individuelle Entwicklung durch ge-
meinschaftliches Handeln, s. Janßen, 
2009) wie z. B. hinsichtlich der Struktu-
rierung von Fragen wie „Was können 
wir im Team beim nächsten Vorfall bes-
ser machen?“ oder zur Bewertung 
durchgeführter Maßnahmen. Interes-
sant ist folgende Beobachtung: Die 
Kernprozesse in der modernen betrieb-
lichen Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsförderung (s. z. B. Walter 2003, 86) 
wurden bereits in den siebziger Jahren 
als wesentlich einfacherer Regelkreis 
im SIVUS-Konzept beschrieben und 
seitdem erfolgreich angewendet.

Die Strafanzeige gegenüber Gewaltaus-
übenden ist eine gesetzlich mögliche 
Reaktionsmöglichkeit einer/s Betroffe-
nen. Diese wie auch Wiedergutma-
chungsvereinbarungen können auch 
unter pädagogischen Gesichtspunkten 
in Erwägung gezogen werden. Mit die-
ser Begründung müssen die Maßnah-
men jedoch für jeden Einzelfall indivi-
duell und möglichst im Team beurteilt 
und angepasst werden.

Eine Dienstvereinbarung kann auch 
festhalten, dass bei schwerer Körper-
verletzung und/oder sexueller Belästi-
gung eine Information an die Staatsan-
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waltschaft (zur Nachverfolgung dieses 
Offi zialdeliktes) besteht oder die Mög-
lichkeit einer Strafanzeige durch die 
Einrichtungsleitung erwogen wird.

Abschließend ist es erforderlich, dass 
die Leitung eine Gefährdungsbeurtei-
lung „Gefährdung durch Menschen“ 
durchführt bzw. die vorhandene über-
prüft. Sie sollte mit den Mitarbeitenden 
in einem Teamgespräch besprochen und 
die Erkenntnisse nach dem Gewalter-
eignis mit ggfl s. veränderten Maßnah-
men dokumentiert werden.

Weitere Handlungsmöglichkeiten 
aus Sicht einer Interessenvertretung

Im Folgenden werden einige weitere 
Handlungsmöglichkeiten der betriebli-
chen Interessenvertretung angespro-
chen, mit der die beschriebenen Ent-
wicklungen aufgegriffen werden kön-
nen. Eine ausführliche Darstellung 
dieser Möglichkeiten insbesondere fi n-
det sich bei Janßen (2016b).

Gefährdungsbeurteilung gemäß Ar-
beitsschutzgesetz. Das Arbeitsschutz-
gesetz (ArbSchG) verpfl ichtet Arbeit-
geber, Maßnahmen zur Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten bei der 
Arbeit kontinuierlich zu verbessern 
Dazu soll eine Beurteilung der für die 
Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbun-
denen Gefährdungen wie z. B. auch 
durch psychische Belastungen oder 
durch Gewalterfahrungen dienen.

Entlastungsanzeige im Rahmen des 
Arbeitsschutzgesetzes. Die Entlas-
tungsanzeige ist ebenfalls als Instrument 
im Arbeitsschutzgesetz verankert und 

beschreibt eine konkrete Überlastungssi-
tuation im Tätigkeitsfeld. Sie kann auch 
im Rahmen eines vorliegenden Gewalt-
potentials in der Wohngruppe genutzt 
werden (vgl. Lindner, 2012, verdi, 2011).

Unfallanzeige der gesetzlichen Un-
fallversicherung. Jede Verletzung wäh-
rend der Arbeit muss individuell aus 
versicherungsrechtlichen Gründen für 
die Berufsgenossenschaft dokumentiert 
werden (z. B. DGUV, 2014, BGW, 
2007). Dazu gehören auch die psychi-
schen Folgen von Gewalterfahrungen.

Betriebs- oder Dienstvereinbarung. 
Als Möglichkeit, Gewalt im Arbeits-
alltag und ihre (psychischen) Folgen – 
neben der gesetzlich vorgeschriebenen 
Gefährdungsbeurteilung – zu themati-
sieren, besteht für die Interessenvertre-
tung darin, eine Dienstvereinbarung mit 
der Einrichtungsleitung abzuschließen. 
Diese kann den Umgang mit Gewalt 
durch Klientinnen und Klienten gegen-
über Mitarbeitenden in der Dienststelle 
regeln. Die weiteren Möglichkeiten ei-
nes solchen Vorgehens werden eben-
falls bei Janßen (2016b) ausführlich 
beschrieben. 

Dokumentation. Die Dokumentation 
von Gewaltvorgängen im Betrieb und 
den abgeleiteten Maßnahmen dient der 
betrieblichen Prävention und ist unbe-
dingter Bestandteil einer betrieblichen 
Vereinbarung. Sie ist einerseits notwen-
dig, um die Aufmerksamkeit auf eine 
gute individuelle Aufarbeitung zu rich-
ten. Eine Systematik dient aber auch 
dazu, Handlungshilfen für die Mitarbei-
tenden sowie präventive Maßnahmen in 
für das jeweils betroffene Team zu ent-
wickeln. Sinnvoll ist es, eine Arbeits-

grupe im Betrieb als task force zu be-
auftragen, die auch für weitere Themen 
z. B. im Rahmen der Arbeitssicherheit 
und der Betrieblichen Gesundheitsför-
derung (Janßen & Lempert, 2014, 
181 ff). Denn wichtige basisorientierte 
Instrumente für die Gewaltprävention 
lassen sich aus der BGF ableiten, wie 
z. B. die Arbeitssituationsanalyse (z. B. 
Baumeister, 2003, 237 ff, Janßen, 2012, 
Janßen & Lempert-Horstkotte, 2014, 
126ff, Vogt, 2010) oder der Gesund-
heitsworkshop (BGW, 2009, Genz & 
Vogt-Akpetou, 2002).

Ausblick

Die Interessenvertretung hat wie darge-
stellt eine Reihe von innerbetrieblichen 
Möglichkeiten gegenüber den negati-
ven Entwicklungen, die Gewaltpoten-
ziale schaffen. Sie kann aber auch 
 außerbetrieblich aktiv werden: Einund-
zwanzig Betriebsräte und Mitarbei ten-
denvertretungen aus Bielefelder Ein-
richtungen und Diensten beklagen z. B. 
im Bielefelder Appell die durch Kosten-
einsparungen wie mangelhafte Refi nan-
zierung ausgelöste zunehmende Ar-
beitsverdichtung in Pfl ege, Betreuung 
und Begleitung (z. B. Zechert, 2012; 
Tambour, 2013; Janßen, 2015b). Denn 
chronische Arbeitsverdichtung fördert 
Gewalt. Die Interessenvertretung sollte 
alle Handlungsmöglichkeiten in Be-
tracht ziehen, um sich für psychisch ge-
sunde Arbeitsbedingungen der Mitar-
beitenden und ein gutes Teamklima in 
der Einrichtung einzusetzen. Denn nur 
engagierte Mitarbeitende können die 
Betreuungsarbeit deeskalierend organi-
sieren und vorhandene Gewaltpotenzia-
le aufgreifen und minimieren.
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